
dehnung des Geschäftsbetriebes in den einzelnen Gemeinden

teilhaben;

d) ein Steuerpflichtiger in einer anderen als seiner Wohnsitz-

gemeinde Grundeigentum hat, in welchem Fall die Gemeinde,

in welcher die Grundstücke gelegen sind, Anspruch auf den

Teil des Zuschlags, der sich aus dem Verhältnis zwischen dem

aus diesen Grundstücken stammenden Erwerb nach Art. 14

Abs. 2 Bst. | und dem gesamten Erwerb des Steuerpflichtigen

ergibt, hat.

2) Haben nach Massgabe der vorstehenden Bestimmungen

mehrere Gemeinden an dem Gemeindezuschlag eines Steuer-

pflichtigen Anteil, so ist der Zuschlag von der mit dem Bezug

der Landessteuer betrauten Gemeinde zu beziehen und unterdie

berechtigten Gemeindenzuverteilen. Für die Berechnung der

Zuschläge sind die Zuschlagsätze der berechtigten Gemeinden

massgebend.

3) Über Streitigkeiten zwischen anteilsberechtigten Gemein-

den hinsichtlich der Teilung des Steuerbetrages entscheidet unter

Vorbehalt des Beschwerderechtes an die Landessteuerkommission

die Steuerverwaltung.

IV. Organisation und Durchführung

A. Organisation

Art. 77

STEUERBEHÖRDEN UND AUFSICHT

1) Steuerbehörden im Sinne dieses Gesetzes sind:

a) die Steuerverwaltung;

b) die Gemeindesteuerkassen;

C) die Landessteuerkommission.

2) Die Regierung übt die Aufsicht über das Steuerwesen aus.

Art. 78

STEUERVERWALTUNG

Der Vollzug dieses Gesetzes obliegt der Steuerverwaltung, soweit

nicht bestimmte Aufgaben besonderen Behörden übertragen sind.

Art. 79

GEMEINDESTEUERKASSE

1) In jeder Gemeinde besteht zur Mitwirkung beim Vollzug

der Bestimmungen über die Vermógens- und Erwerbssteuer eine

Gemeindesteuerkasse, welche in administrativer Hinsicht in die

Organisation der Gemeinde eingegliedertist.

2) Der Gemeindesteuerkasse obliegt es, die Veranlagung

der Steuerpflichtigen, welche der Vermógens- und Erwerbssteu-

er unterstellt sind, vorzubereiten. Zu diesem Zweckführt sie

insbesondere ein Steuerregister und hat alle für die Veranlagung

erheblichen Tatsachen zu registrieren und die Selbstangabenin

den Steuererklàrungen zu überprüfen.

3) Die Gemeindesteuerkasse wirkt bei der Veranlagung der

Steuerpflichtigen, welche der Vermógens- und Erwerbssteuer

unterstellt sind, mit, indem sie Vorschläge für die Veranlagung

ausarbeitet.

4) Die Steuerverwaltung erlässt im Rahmen dieses Artikels

die erforderlichen Weisungen und Richtlinien.

Art. 80

LANDESSTEUERKOMMISSION

1) Die Landessteuerkommission ist Beschwerdeinstanz in

Steuersachen und entscheidet über Beschwerden gegen Entschei-

dungen und Verfügungen der Steuerverwaltung und der Gemein-

desteuerkassen.

2) Die Landessteuerkommission wird vom Landtag jeweils

auf vier Jahre gewählt. Ihre Mitglieder haben vor der Regierung

einen Amtseid abzulegen.

3) Die Landessteuerkommission setzt sich aus fünf Mitglie-

dern und drei Ersatzmitgliedern zusammen. Der Präsident und

Vizepräsident müssen rechtskundig sein und werden vom Landtag

bestimmt. Die Landessteuerkommission gibt sich selbst eine Ge-

schäftsordnung.

4) Mitglieder der Regierung sowie Angestellte der Steuer-

verwaltung und der Gemeindesteuerkassen sind von der Wahl in

die Landessteuerkommission ausgeschlossen.

5) Auf die Mitglieder der Landessteuerkommission finden

die Bestimmungen des Gesetzes über die allgemeine Landesver-

waltungspflege über Ausstand, Verantwortlichkeit und Verbot des

Berichtens Anwendung.

Art. 81

KOSTEN

1) Die Kosten der Steuerverwaltung und der Landessteuer-

kommission trägt das Land.

2) Die Kosten der Mitwirkung von Gemeindeorganen beim

Vollzug des Steuergesetzes trägt die Gemeinde.

B. Allgemeine Verfahrensgrundsätze

1. Amtspflichten

Art. 82

SCHWEIGEPFLICHT

1) Personen, die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betraut

sind oder dazu beigezogen werden, haben überdie bei ihrer

amtlichen Tätigkeit wahrgenommenen geschäftlichen und privaten

Verhältnisse der Steuerpflichtigen und über die Verhandlungen in

den Steuerbehörden Stillschweigen zu bewahren und Dritten den

Einblick in amtliche Akten zu verweigern.

2) Eine Auskunft ist zulässig, soweit hierfür eine gesetzliche

Grundlage gegeben ist.

Art. 83

VERWALTUNGSHILFE

1) Die Steuerbehörden sind verpflichtet, sich gegenseitig

gebührenfrei Auskunft zu geben.

2) Gerichte, Verwaltungsbehörden des Landes und der

Gemeinden, sowie die inländischen öffentlich-rechtlichen Ver-

sicherungsanstalten sind verpflichtet, der Steuerverwaltung auf

Verlangen die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen

Auskünfte gebührenfrei zu erteilen.

3) Die Steuerbehörden sind verpflichtet, der Regierung,

den Gemeindevorstehern, den Gerichten und den inländischen ôf-

fentlich-rechtlichen Versicherungsanstalten über die Verhältnisse

der Steuerpflichtigen Auskunft zu geben, soweit dies für amtliche

Zwecke der ersuchenden Stellen notwendig ist.

Art. 84

DATENBEARBEITUNG

1) Die Steuerbehôrden sind befugt, die Personendaten,

einschliesslich Persönlichkeitsprofilen und besonders schützens-

werter Personendaten, insbesondere über administrative oder

strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen, zu bearbeiten, die

sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen

Aufgaben zu erfüllen. Sie können zu diesem Zweck ein Informati-

onssystem betreiben.

2) Die Bekanntgabe von Personendaten erfolgt durch Über-

mittlung der dazu geeigneten Datenträger. Ist eine regelmässige

Übermittlung notwendig, so können Personendaten auch mittels

eines Abrufverfahrens zugänglich gemacht werden.

3) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung.
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